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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.11.1974

Norm

ASVG §328

ASVG §332 Abs4

Rechtssatz

§ 332 ASVG enthält eine widerlegliche Vermutung und hat bloß die Funktion der Verschiebung der Beweislast. Verlangt

also der Versicherungsträger das Pauschale, so liegt es am Schädiger, den tatsächlichen Aufwand des

Versicherungsträgers einzuwenden und nachzuweisen.
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